
 

Information zum  

Deponierungsverbot für Gipsabfälle ab 01.01.2026 

 

Werte Geschäftspartner, 

wir möchten Sie darüber informieren, dass in Österreich ab 01.01.2026 ein Deponierungsverbot für 

Gipsabfälle gilt (Novelle in der Deponieverordnung). Ziel dieser Regelung ist der Schutz der Umwelt 

sowie die Förderung einer hochwertigen Verwertung von Baustoffen. Diese müssen verpflichtend 

einer Recyclinganlage zugeführt werden. Eine Deponierung – weder als Einzelcharge noch als 

Beimischung (z. B. in Bauschutt) – ist nicht mehr zulässig. Zudem ist Gips ein wertvoller 

Recyclingrohstoff, der getrennt gesammelt und endlos wiederverwertet werden kann. 

  

Eine Übernahme durch die Firma Muckenhuber Gesellschaft m.b.H ab 01.01.2026 erfolgt nur durch  

 

Folgende Voraussetzungen: 

 

• Gipskartonplatten / Gipsfaserplatten 

• Gipshaltige Baustoffe aus Abbruch- und Sanierungsarbeiten 

• Baustellenabfälle mit relevantem Gipsanteil 

• Frei von Mineralfasern bzw. Asbest 

• Einstufung als SN 31438 

• < 10% Feuchtigkeit (Lagerung im Container bzw. Mulden) 

 

Was ist zu beachten? 

• Getrennte Sammlung von Gipsabfällen direkt auf der Baustelle 

• Keine Vermischung mit Beton, Ziegel, Erde oder sonstigem Bauschutt 

• Übergabe ausschließlich an dafür zugelassene Entsorgungs- oder Recyclingbetriebe 

• Bei gemischten Abfällen kann eine Annahme verweigert oder ein erhöhter 
Entsorgungsaufwand verrechnet werden 

  



 

 

Gerne unterstützen wir Sie bei: 

• der richtigen Trennung Ihrer Baustellenabfälle 

• der Organisation geeigneter Container- Muldenlösungen 

• der gesetzeskonformen Entsorgung bzw. Verwertung von Gipsabfällen 

 

Wichtiger Hinweis 

Die Einhaltung der geltenden Abfallvorschriften liegt in der Verantwortung des Abfallerzeugers. 

Verstöße können zu Mehrkosten oder behördlichen Konsequenzen führen. 

 

Bitte sprechen Sie uns rechtzeitig noch vor Beginn Ihres Projekts an. 

 

Bei Rückfragen steht Ihnen unser Herr Muckenhuber Franz unter der Nummer +43 7249/48152 oder 

per Mail unter office@muckenhuber.co.at jederzeit gerne zur Verfügung. Näheres hierzu und auch 

dieses Schreiben finden sie in kürze auf unserer Homepage. (www.muckenhuber.co.at) 

 

 

Vielen Dank für Ihre Zusammenarbeit und Ihren Beitrag zum Umweltschutz. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Muckenhuber Gesellschaft m.b.H. 

Franz Muckenhuber jun. 

Inn 9, 4632 Pichl bei Wels 

Tel.: 07249 / 48152 

Mail: office@muckenhuber.co.at 

Web: www.muckenhuber.co.at 
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